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Insbesondere ist dem Zumutbarkeitserfordernis des Abs. 4 Be-

achtung zu schenken. Diese Auspr�gung des Verh�ltnism�ßig-

keitsgrundsatzes gebietet die beteiligten Rechtsg�ter bei W�rdi-

gung aller pers�nlichen und tats�chlichen Umst�nde abzuw�gen.

Der Eingriff in die k�rperliche Unversehrtheit des Betroffenen

infolge der Blutentnahme ist, zumal sie durch einen Arzt erfolgt

(§ 81c II 2 StPO), nicht tief greifend. Daher sind prim�r das

Aufkl�rungsinteresse der Strafverfolgungsbeh�rden und das Per-

s�nlichkeitsrecht des Betroffenen im Wege der praktischen Kon-

kordanz in Ausgleich zu bringen.76 Bei einem zu großen Kreis von

Betroffenen ließe sich Einzelfall die Unzumutbarkeit feststellen.77

Wird der �rtlich eingrenzbare Teilnehmerkreis wie vorliegend auf

objektiven, nicht willk�rlichen Kriterien festgelegt ist von einer

Zumutbarkeit auszugehen.

Bleibt noch zu kl�ren, ob die nach § 81c II 1 Alt. 2 StPO ge-

wonnene Blutprobe auch nach § 81e I 2 StPO untersucht werden

darf. Der Verweis auf den S. 1 des 1. Abs. stellt klar, dass dessen

Zweckbindung auch hier gilt. Die im Rahmen eines Reihengen-

tests entnommenen K�rperzellen d�rfen danach nur zur Feststel-

lung der Abstammung oder der Tatsache, ob das aufgefundene

Spurenmaterial vom Beschuldigten oder Verletzten stammt, die-

nen. Mittels des genetischen Massentests soll aber vielmehr he-

rausgefunden werden, ob der einzelne Teilnehmer als Tatverd�ch-

tiger auszuschließen ist oder ob er als Spurenverursacher in Be-

tracht kommt. Er ist weder als Beschuldigter, noch als Verletzter

i.S.d. Vorschrift einzustufen. Orientiert am Wortlaut kommen

daher gewichtige Stimmen in der Literatur zu dem Ergebnis § 81e

I 2 i.V.m. § 81c II 1 Alt. 2 StPO stelle keine taugliche Grundlage

dar.78 Jedoch erm�glicht § 81e I 2 StPO entsprechende Feststel-

lungen an dem durch Maßnahmen nach § 81c StPO erlangten

Material. S. 1 stellt auf nach § 81a I StPO erlangtes Material vom

Beschuldigten ab, so dass eine entsprechende Feststellung nach

S. 2 f�r nach § 81c StPO erlangtes Material vom Unverd�chti-

gen nur meinen kann, dass bestimmt werden darf, ob das aufge-

fundene Spurenmaterial vom Unverd�chtigen oder dem Verletz-

ten stammt.79 Jede andere Interpretation w�rde dem Wortlaut

Sinn der Vorschrift nicht gerecht. Bis auf wenige Konstellationen,

wie die Feststellung zur Unterscheidung genetisch �hnlicher Ver-

wandter, h�tte die Norm keinen Anwendungsbereich. Dass der

Gesetzgeber80 eine solch enge Regelung gewollt haben k�nnte

widerspricht der enormen Bedeutung der molekulargenetischen

Untersuchung im Strafprozessrecht, stellt sie dem Gericht doch

ein �ußerst zuverl�ssiges Beweismittel zur Verf�gung.81

Auch steht § 81e I 3 StPO der hier vertretenen Meinung nicht

entgegen, welcher besagt, dass alle Feststellungen �ber andere als

die im S. 1 bezeichneten Tatsachen unzul�ssig sind. Es ist abwe-

gig, dass der Gesetzgeber in S. 2 entsprechende Feststellungen zu-

l�sst um sie sofort durch S. 3 wieder zu verbieten.82 § 81e I 3 StPO

soll vielmehr die Feststellung pers�nlichkeitsrelevanter Merkmale

des codierten DNA-Bereichs verhindern.

Die zwangsweise Reihengenuntersuchung ist damit auf § 81e

I 2 i.V.m. § 81c II 1 Alt. 2 StPO zu st�tzen und mit dem gel-

tenden Recht vereinbar.83

Im Fall 9 durfte nach § 81f I StPO die Polizei jedoch eine

solche Anordnung mangels Einwilligung und Eilbed�rftigkeit

nicht treffen. Diese ist dem Richter vorbehalten.

Dennoch erlangte Ergebnisse einer ohne richterliche Anord-

nung vorgenommene molekulargenetische Untersuchung sind im

Strafprozess nicht verwertbar.84

E. FAZIT
Die §§ 81e ff. StPO stellen in ihrer momentanen Gestalt eine um-

fangreiche, jedoch ausgewogene Regelung der DNA-Analyse dar.

Die Novellierung aus dem Jahre 2005 konnte einige Streitpunkte,

wie die Reichweite des Richtervorbehalts, abschließend kl�ren.

Insbesondere die Normierung des freiwilligen Reihengentests im

§ 81h StPO tr�gt der lange geforderten Justiziabilit�t und Rechts-

sicherheit Rechnung. Eine Regelung hinsichtlich zwangsweiser

Massentests mag diesem Ziel auch dienlich sein, ist jedoch

nach hier favorisierter Ansicht nicht notwendig. Reihenuntersu-

chungen gegen den Willen der Betroffenen sind de lege lata zu-

l�ssig.

Bestrebungen der uferloseren Ausweitung der molekulargene-

tischen Untersuchung durch g�nzliche Streichung des Richter-

vorbehalts m�gen im Hinblick auf das Bed�rfnis einer schnellen

und unkomplizierten Aufkl�rung von Straftaten reizvoll sein,

ihnen ist aus verfassungsrechtlichen Gr�nden jedoch eine deut-

liche Absage zu erteilen. Von der Rechtsordnung gedeckt kann

nur sein, was sich mit dem Pers�nlichkeitsrecht und dem Prinzip

der Unschuldsvermutung und des fairen Verfahrens vereinbaren

l�sst.

76 BGH MDR 1956, 527; BVerfG NJW 1996, 3071.

77 Busch NJW 2001, 1335 (1336 f.).

78 Satzger JZ 2001, 639 (646); Graalmann-Scherer NStZ 2004, 297 (299).

79 LG Mannheim NStZ-RR 2004, 301 (302).

80 BT-Drs. 15/6574, S. 13 f.

81 Satzger JZ 2001, 639 (641).

82 SK/Rogall (Fn. 30) § 81e Rn. 10.

83 Ebenso: KK/Senge StPO, 5. Aufl. 2003, § 81e Rn. 3a; Meyer-Goßner (Fn. 23) § 81 Rn. 6.

84 Meyer-Goßner (Fn. 23) § 81f Rn. 9; Joecks (Fn. 49) § 81f Rn. 6.
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n SACHVERHALT
Peter Tausend Leipzig, den 10.1.2007

Waldstraße 1

Leipzig

An das

Verwaltungsgericht Leipzig

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich beantrage einstweiligen Rechtsschutz beim VG Leipzig wg. des Kostenbescheides der Stadt Leip-

zig vom 30.12.2006 (in Kopie beigef�gt).

Ich habe bereits vorgestern bei der Stadt Leipzig Widerspruch eingelegt.

Auf telefonische Nachfrage erkl�rte mir der Bedienstete der Stadt Leipzig, Herr Neuberger, dass

dieser Widerspruch keine aufschiebende Wirkung habe, da es sich um die Geltendmachung von

Kosten einer Ersatzvornahme handele.

Deswegen muss ich jetzt diesen Eilantrag bei Gericht stellen und bitte um schnelle Entscheidung

zu meinen Gunsten.

Die Kostenforderung ist n�mlich unberechtigt.

Der Kostenbescheid ist rechtswidrig, weil das Abschleppen des auf mich zugelassenen Fahrzeugs

nicht erforderlich war.

An der �rtlichkeit, an welcher mein Fahrzeug abgestellt war, stand kein Verkehrsschild, weshalb

man nicht von verbotenem Parken ausgehen konnte.

Außerdem war ich nicht Fahrzeugf�hrer. Ich habe 3 erwachsene Kinder, die Inhaber der entspr.

Fahrerlaubnis sind und die regelm�ßig (neben meiner Ehefrau Berta) mein Fahrzeug nutzen. Es ist

jetzt aber nicht mehr festzustellen, wer das Fahrzeug gef�hrt hat. Jedenfalls ich nicht, da ich mich

an diesem Tage (15.11.2006) nachweislich in M�nchen aufhielt (Dienstreise vom 13. – 17.11.

2006).

Deshalb kann ich auch nicht Adressat des Kostenbescheides sein, denn eine Haftung des Halter

f�r Kosten einer Abschleppmaßnahme ist mir nicht bekannt.

Abschließend bin ich der Auffassung, dass die Hilfspolizeibeamtin Braun nicht zust�ndig dazu

war, das Abschleppunternehmen zu beauftragen; sie ist keine Polizeivollzugsbeamtin i.S. des S�ch-

sischen Polizeigesetzes.

Hochachtungsvoll

Peter Tausend

Stadt Leipzig

Ordnungsamt Leipzig, den 30.12.2006

Markplatz 5

Leipzig

Per Zustellungsurkunde

Herrn

Peter Tausend

Waldstr. 1

Leipzig

Sehr geehrter Herr Tausend,

die Stadt Leipzig erl�sst folgenden Leistungsbescheid:

1. Sie haben die Kosten der Abschleppmaßnahme vom 15.11.2006 wegen Ihres Fahrzeuges mit

dem amtl. Kennzeichen L – D 200 in H�he von 200 E zu tragen.

2. F�r diesen Bescheid wird eine Geb�hr in H�he von 40 E nebst Auslagen in H�he von 6 E

festgesetzt, die Kosten betragen insgesamt 46 E.

Begr�ndung:

I. Sie sind Halter des Kraftfahrzeuges der Marke Ford-Taunus mit dem amtlichen Kennzeichen

L – D 200. Dieses Fahrzeug war am 15.11.2006 in der Zeit von 7 – 9 Uhr in in der Hochbergstraße

in Leipzig (vor dem Anwesen »M�ller-Markt«) abgestellt.

Die Hochbergstraße ist in dem Bereich, in dem Ihr Fahrzeug abgestellt war, nur sehr schmal aus-

gebaut und infolge der Kurvenf�hrung mit einer Kuppe un�bersichtlich.

Aus diesen Gr�nden ist dort weder das Halten noch Parken gestattet.
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Die st�dtische Hilfspolizeibeamtin Braun bemerkte das abgestellte Fahrzeug erstmals am 15.11.

2006 gegen 7 Uhr und erteilt eine schriftliche Verwarnung. Gegen 8.30 Uhr stellte Frau Braun fest,

dass das Fahrzeug nach wie vor dort stand, ein Fahrer des Fahrzeuges war nicht zu sehen.

Nachdem die Hilfspolizeibeamtin bis 8.45 Uhr an dem Fahrzeug wartete und feststellen musste,

dass es wegen der un�bersichtlichen Verkehrssituation durch das abgestellte Fahrzeug zu mehreren

Verkehrsbehinderungen kam (insbes. Behinderung von Radfahrern bei Gegenverkehr, vorsichtiges

und langsames Vorbeifahren von LKW mit Anhalten des Gegenverkehrs), informierte sie telefonisch

das Abschleppunternehmen Hurtig.

Dieses Unternehmen ist st�ndig f�r die Stadt Leipzig bei Kfz.-Abschleppmaßnahmen t�tig und als

zuverl�ssiger Betrieb bekannt. Nach Eintreffen des Abschleppfahrzeuges gegen 9 Uhr wurde Ihr

Fahrzeug in die ca. 300 m entfernte M�llerstraße abgeschleppt und dort auf dem �ffentlichen Park-

platz abgestellt.

Als der Fahrer des Fahrzeugs gegen 11 Uhr zu dem ehemaligen Standort des Fahrzeug zur�ck-

kehrte, teilte ihm die dort anwesende Frau Braun die Abschleppmaßnahme unter Hinweis auf den

neuen Standplatz des Fahrzeugs (ohne Aufnahme dessen Personalien) mit.

Durch das von Ihnen als Halter des Fahrzeuges zu vertretende Abschleppen des Kraftfahrzeuges

sind Kosten in H�he von insgesamt 200 E einschl. MwSt. angefallen (Personalkosten, Kilometer-

pauschale usw.). Dieser Betrag wird nunmehr mittels Kostenbescheid gegen Sie als verantwortlicher

Halter festgesetzt.

Mit Schreiben vom 2.12.2006 wurden Sie angeh�rt, eine �ußerung erfolgte nicht.

II. Die Stadt Leipzig ist als Straßenverkehrsbeh�rde f�r die �ffentliche Sicherheit und Ordnung im

Straßenverkehr zust�ndig. Dazu geh�ren auch Abschleppmaßnahmen bei Fahrzeugen, die den �f-

fentlichen Straßenverkehr in seiner Sicherheit und Leichtigkeit behindern.

Rechtsgrundlage f�r diesen Leistungsbescheid ist § 24 III 1 des S�chsischen Verwaltungsvollstre-

ckungsgesetzes (SVwVG). Danach werden die Kosten einer Ersatzvornahme nach § 24 I VwVG von

der Vollstreckungsbeh�rde durch Leistungsbescheid festgesetzt. Nach § 24 III 2 VwVG ist dieser

Leistungsbescheid sofort vollziehbar.

Die Stadt Leipzig ist zust�ndige Vollstreckungsbeh�rde nach § 4 I 2 VwVG.

Die Voraussetzungen zur Durchf�hrung der Ersatzvornahme nach § 24 I VwVG lagen in Ihrem

Falle vor. Das Wegfahren bzw. Abschleppen des Fahrzeugs aus der Hochbergstraße in Leipzig ist

eine vertretbare Handlung, die von jedem Inhaber einer Fahrerlaubnis vorgenommen werden kann.

Deshalb konnte nach § 24 I 1 VwVG auch das Abschleppunternehmen Hurtig mit dem Abschlepp-

vorgang betraut werden.

Das Abschleppen des Fahrzeugs war im konkreten Fall erforderlich, da eine Gefahr f�r den �ffent-

lichen Straßenverkehr durch das Abstellen des Fahrzeugs in der un�bersichtlichen Kurve bestand. Nach

den Feststellungen der st�dtischen Hilfspolizeibeamtin Braun kam es in der engen Hochbergstraße zu

mehrfachen Behinderungen von Radfahrern und Kraftfahrzeugen bei Gegenverkehr. In mehreren F�l-

len konnte die Beamtin nur durch entspr. Handzeichen entgegenkommende Kraftfahrer auf die Gefahr

durch das abgestellt Fahrzeug aufmerksam machen und dadurch Auffahrunf�lle verhindern.

Die Rechtsgrundlage f�r die Festsetzung der Kosten dieses Bescheides ergibt sich aus § 24 III

VwVG, da eine Ersatzvornahme nach § 24 I VwVG vorausging.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid k�nnen Sie binnen eines Monats schriftlich oder zur Niederschrift Wider-

spruch bei der Stadt Leipzig (n�here Adresse siehe Briefkopf) einlegen.

Hochachtungsvoll

Neuberger

Stadtrechtsrat

Stadt Leipzig

Ordnungsamt Zwickau, 27.1.2007

An das

Verwaltungsgericht Leipzig

3 K 54/07

In der Verwaltungsstreitsache

Peter Tausend gegen

die Stadt Leipzig vertreten durch den Oberb�rgermeister

beantragen wir, den Antrag des Herrn Peter Tausend vom 10.1.2007 zur�ckzuweisen.
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Es ist zutreffend, dass der Antragsteller form- und fristgerecht Widerspruch gegen den Bescheid der

Stadt Leipzig vom 15.12.2006 erhoben hat.

1. Der Antrag ist unzul�ssig.

Es handelt sich um einen Fall des § 80 II 1 Nr. 1 VwGO (Anforderung �ffentlicher Abgaben und

Kosten). Nach § 80 VI VwGO ist in einem derartigen Fall vorab ein Antrag nach § 80 IV VwGO

auf Aussetzung der Vollziehung bei der Beh�rde zu stellen, was nicht geschehen ist.

Weitere Vollstreckungsmaßnahmen sind vor der gerichtlichen Entscheidung in diesem Eilver-

fahren nicht beabsichtigt.

2. Der Antrag ist aber auch unbegr�ndet, die Kostenforderung ist berechtigt.

Ob sich am konkreten Ort in der Hochbergstraße, an welchem sich das sp�ter abgeschleppte Kfz.

des Antragstellers befand, ein Verkehrsschild, z.B. Halte- oder Parkverbot, stand, ist unwesent-

lich. Das Fahrzeug des Antragstellers hat den Straßenverkehr behindert und sogar gef�hrdet, das

stellt zumindest einen Verstoß gegen § 1 StVO dar und berechtigte deshalb zum Abschleppen.

Als Fahrzeughalter haftet der Antragsteller f�r die angefallenen Kosten, auf die Eigenschaft als

Fahrer zum fraglichen Zeitpunkt kommt es hierbei nicht an.

Die Zust�ndigkeit der Hilfspolizeibeamtin ergibt sich aus der Verordnung des S�chsischen

Staatsministeriums des Innern vom 19.9.1991, GVBl. S. 355. Die Stadt Leipzig hat gem. § 2

dieser VO �ffentlich bekanntgemacht, dass alle Aufgaben gem. § 1 der VO auf gemeindliche

Vollzugsbedienstete �bertragen wurden.

Neuberger

Stadtrechtsrat

Peter Tausend Leipzig, 10.2.2007

Verwaltungsgericht

Leipzig

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Verwaltungsstreitsache gegen die Stadt Leipzig (3 K 54/07) wg. der Kostenforderung aus einer

Abschleppmaßnahme am 15.11.2006 in Leipzig gebe ich folgende Stellungnahme ab:

Der Antrag ist nicht, wie die Stadt Leipzig vortr�gt, unzul�ssig. Ich habe kein Vertrauen in eine

weitere beh�rdliche Entscheidung, im Rechtsstaat will ich mein Recht vor einem unabh�ngigen Ge-

richt bekommen.

Nach Pr�fung der Rechtslage (ich habe mit meinem Rechtsanwalt, Herrn S�nger aus Leipzig,

gesprochen) bin ich der Auffassung, dass sich die Kostenforderung nicht auf § 24 III VwVG st�tzen

l�sst. Eine Ersatzvornahme lag nicht vor, weil an der konkreten Stelle, an der mein Fahrzeug

abgestellt war, kein Verkehrszeichen stand.

Außerdem war ich, wie bereits dargelegt, nicht Fahrer und kann deshalb nicht f�r die Kosten einer

Abschleppmaßnahme in Anspruch genommen werden. Ich habe n�mlich das Fahrzeug dort nicht

abgestellt. Ich befinde mich oft auf Dienst- und Gesch�ftsreisen (ohne Kfz.) und �berlasse deshalb

das Fahrzeug meinen Familienangeh�rigen

Weil die Beh�rde ihre Kostenforderung unberechtigt auf § 24 III VwVG gest�tzt hat, ist der

Bescheid �ber die 200 DM Abschleppkosten auch rechtswidrig.

Mein Eilantrag wird deshalb Erfolg haben.

Hochachtungsvoll

Peter Tausend

Stadt Leipzig Leipzig, den 25.2.2007

Ordnungsamt

An das

Verwaltungsgericht Leipzig

3 K 54/07

In dem Verwaltungsrechtsstreit

Peter Tausend

gegen die Stadt Leipzig vertreten durch den Oberb�rgermeister

antworten wir auf das Schreiben des Antragstellers vom 10.2.2007 wie folgt:
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Der Anspruch aus dem Kostenbescheid ist rechtm�ßig mit § 24 III VwVG begr�ndet worden.

Es liegt eines sog. Ersatzvornahme nach den Vorschriften des VwVG vor, deshalb auch die mit

einer Ersatzvornahme begr�ndete Kostenforderung gegen den Antragsteller als Halter des Kfz.

Dagegen spricht auch nicht die Tatsache, dass an der Stelle, an der das abgeschleppte Fahrzeug

stand, kein Verkehrszeichen angebracht war.

Es handelte sich hier um die Vollstreckung einer sog. vertretbaren Handlung nach § 24 I VwVG

in Form der Ersatzvornahme mit dem daraus folgenden Kostenanspruch aus § 24 III VwVG.

Neuberger

Stadtrechtsrat

n AUFGABE
1. Pr�fen Sie gutachterlich die Erfolgsaussichten des Antrags vom 10.1.2007, evtl. in einem Hilfs-

gutachten.

2. Fertigen Sie abschließend den Tenor der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Leipzig entspr.

dem vorausgegangen Gutachten.

n BEARBEITERVERMERK
1. Die H�he der Forderung der Stadt Leipzig betr. Abschleppkosten ist unstreitig.

2. Die von der Stadt Leipzig festgesetzte Geb�hr f�r den Leistungsbescheid ist zutreffend.

n L�SUNGSVORSCHLAG

A. ZUL�SSIGKEIT DES ANTRAGS
(siehe dazu die Klausur des Verfassers »Annaberg sieht rot«, VR 2006, 203; Kopp/Schenke VwGO,

14. Aufl. 2005, Anm. 128 ff. zu § 80; Pietzner/Ronellenfitsch Das Assessorexamen im �ffentlichen

Recht, 11. Aufl. 2005, S. 632; Br�hl JuS 1995, 723).

I. Verwaltungsrechtsweg, 40 I VwGO: hier unproblematisch, es handelt sich um eine �ffentlich-

rechtliche Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher Art.

Diese Streitigkeit wurzelt im Polizeirecht (Straßenverkehrsrecht, Gefahrenabwehr), der Kosten-

anspruch der Beh�rde ergibt sich aus einer �ffentlich-rechtlichen Norm (VwVG oder SPolG) und es

besteht ein typisches �ber- und Unterordnungsverh�ltnis (Subordinationstheorie). Außerdem hat

die Beh�rde den Kostenanspruch mittels Verwaltungsakt geltend gemacht (sog. Adressatentheorie)

II. Beteiligte: Der Antragsteller selbst und der Antragsgegner, die Stadt Leipzig, vertreten durch den

Oberb�rgermeister, als sog. Ausgangsbeh�rde.

III. Die Antragsbefugnis liegt vor, weil der Antragsteller hinsichtlich des Verwaltungsaktes im

Hauptsacheverfahren (Widerspruch gegen den Leistungsbescheid der Stadt Leipzig und evtl. Klage)

nach § 70 I 1 VwGO widerspruchsbefugt bzw. nach § 42 II VwGO klagebefugt ist wg. der M�g-

lichkeit einer Rechtsverletzung (konkret hier Art. 2 I GG).

Der Antragsteller hat auch noch vor der gerichtlichen Entscheidung �ber seinen Eilantrag bei der

Stadt Leipzig Widerspruch eingelegt.

IV. Eine ordnungsgem�ße Antragstellung liegt vor, § 81 VwGO. Der Antragsteller will die An-

ordnung der aufschiebenden Wirkung seines Widerspruchs erreichen.

V. Statthaftigkeit des Antrages (siehe dazu VG Hamburg NVwZ-RR 2003, 754).

1. Es handelt sich bei dem Leistungsbescheid der Stadt Leipzig vom 30.12.2006 um einen Verwal-

tungsakt i.S.d. § 35 S. 1 VwVfG (VG Weimar LKV 2001, 574), welcher auch wirksam wurde durch

Bekanntgabe an den Antragsteller (und Widerspruchsf�hrer) in Form der Zustellung mittels PZU

(§§ 41 I, V i.V. mit 43 I VwVfG). Konkret handelt es sich um einen den Antragsteller belastenden

Verwaltungsakt, der nach § 24 III 2 VwVG sofort vollziehbar ist (siehe dazu Weber VR 2004, 181

[191]).

2. Deshalb ist hier ein Antrag nach § 80 V VwGO zutreffend und nicht ein Eilantrag nach § 123

VwGO. Nach § 123 V VwGO gelten die in § 123 I – IV getroffenen Regelungen nicht f�r die Voll-

ziehung eines angefochtenen Verwaltungsaktes oder die Beseitigung der aufschiebenden Wirkung

eines Rechtsbehelfs (BVerfG NJW 1980, 35; Pietzner/Ronellenfitsch a.a.O. S. 662).

Abgrenzung zu § 123 VwGO

Ist die Klage also im sog. Hauptsacheverfahren (nach Durchlaufen des Widerspruchsverfah-

rens) eine Anfechtungsklage (wie hier mit dem Ziel der Aufhebung des Verwaltungsaktes »Leis-

tungsbescheid der Stadt Leipzig«), dann ist vorl�ufiger Rechtsschutz nach § 80 V VwGO zu
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